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Beilagen zum Grossratsprotokoll

Teilrevision der Landwirtschaftsverordnung

Vom Grossen Rat beschlossen am 13. Juni 2003

I.

Die Landwirtschaftsverordnung vom 28. März 2000 wird wie folgt
geändert:

Art. 3
Die Bewilligungsbehörde nimmt nach Eingang des Gesuches alle erfor-
derlichen Abklärungen vor. Sie kann einen Mitbericht des Amtes für
Landwirtschaft, Strukturverbesserungen und Vermessung einholen.

II.

Diese Teilrevision wird von der Regierung in Kraft gesetzt.


